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Stadt Heilbronn 
Feuerwehr 
Beethovenstraße 29 
74074 Heilbronn 
=
=

   Anschlussbedingungen für die 

                    Einrichtung von Brandmeldeanlagen 
=
=
Geltungsbereich der Anschlussbedingungen 
 
Diese Anschlussbedingungen regeln die Einrichtung und den Betrieb von 
Brandmeldeanlagen mit direkter Anschaltung an die Empfangszentrale der 
Feuerwehr Heilbronn. 
Sie gelten für Neuanlagen, Erweiterungen und Änderungen bestehender Anlagen. 
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1.    Antragstellung 
 
1.1.  Der formlose Antrag zum Anschluss einer privaten Brandmeldeanlage auf die Brand- 
        melde- Empfangsanlage der Feuerwehr Heilbronn ist schriftlich an die Stadt Heilbronn, 
        Feuerwehr, Beethovenstraße 29, 74074 Heilbronn, zu richten. 
 
1.2.  Zwischen dem Betreiber der Brandmeldeanlage und der Stadt Heilbronn wird eine Ver- 
        trag abgeschlossen. Dieser wird dem Antragsteller zugesandt. 
 
 
2.    Allgemeine Vorschriften 
 
        Brandmeldeanlagen müssen den DIN-, VdS-, und VDE- Richtlinien in der jeweils 
        gültigen  Fassung entsprechen. 
         
        Dies sind insbesondere: 
        
       -     DIN 57 833, VDE 0833 Gefahrenmeldeanlagen 
             Teil 1 - Allgemeine Festlegungen 
             Teil 2 - Festlegungen für Brandmeldeanlagen ( BMA ) 
 

-     DIN 14 675: Brandmeldeanlagen 
 

-     DIN 14 661: Feuerwehrbedienfeld (FBF) 
 
       -     DIN 14 662 Feuerwehranzeigetableau (FAT)  
 
       -     DIN 14 623: Orientierungsschilder für automatische Brandmelder 
 

-     DIN EN 54 Bestandteile automatischer Brandmeldeanlagen 
 

- VdS 2105 Richtlinien für mechanische Sicherungseinrichtungen (Schlüsseldepots) 
 
- LAR Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen. 

 
- VDS-Richtlinien für mechanische Sicherungseinrichtungen. (VDS 2105) 

       
  
3. Anlaufstelle für die Feuerwehr 
 
3.1.  Die Anlaufstelle für  die Feuerwehr ist in einem  leicht  zugänglichen  Raum  im  Erdge-     
        schoss oder Eingangsgeschoss unterzubringen. Über die Zugangstüre zum Gebäude 
        ist eine  rote  Blitzleuchte  anzubringen. Befindet  sich  die  Anlaufstelle  nicht un- 
        mittelbar hinter  der  Zugangstür,  so ist der Weg bis zu ihr mit  weiteren Blitzleuchten 
========zu  kennzeichnen. Die  Anzahl der benötigten  Blitzleuchten und die  Anbringungsorte 
        sind  mit  der Feuerwehr abzustimmen. 
 
3.2.  An der Anlaufstelle sind alle Geräte und Einrichtungen  der  Brandmeldeanlage  unter- 
        zubringen. 

 
       Dies sind: 

- Übertragungseinrichtung = Hauptmelder 
 

- Brandmelderzentrale (BMZ) (oder Feuerwehranzeigetableau -FAT-) 
 

- Feuerwehrbedienfeld (FBF)  
 

     - Linienkarten / Linienbuch 
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       Im Einvernehmen mit der Feuerwehr kann die Brandmeldezentrale außerhalb dieses  
       Bereiches eingerichtet werden, wenn  ein Feuerwehrinformations- und Bediensystem  
       (FIBS) im Zugang vorhanden ist. 

 
       Werden die Geräte oder Einrichtungen in einen Schrank eingebaut,  ist  der  Schrank 
       in diesem Bereich mit einer Glasscheibe zu versehen und mit einem Schild nach DIN    

4066 „ BMZ“ bzw. „Brandmeldezentrale“ zu kennzeichnen. Beim  Einbau von nur ein-           
       zelnen Geräten in Schränken ist der Schrank entspprechend zu beschiften.  
       Der Schrank darf nicht verschlossen sein. Die Unterbringung  der  Anlaufstelle  für die                                 
       Feuerwehr im Gebäude ist vor Beginn der Installation von Einrichtungen und Geräten  
       in Absprache mit der Feuerwehr festzulegen.  
 
 
4. Übertragungseinrichtung (Hauptmelder ) 
 

Die Stadt Heilbronn unterhält eine Übertragungseinrichtung für 
Gefahrenmeldungen (ÜAG) an die Übertragungseinrichtungen (ÜE) für 
Brandmeldungen angeschlossen werden können.  
Der Betrieb der ÜAG ist der Firma Siemens als Konzessionär übertragen. 
Die Weiterleitung von Gefahrenmeldungen erfolgt über  eine Doppeltrasse 
mit einer Kombination aus Wählverbindung über Festnetz und über Mobilfunk 
(GSM). 

                                                     
4.1.  Die Übertragungseinrichtung ist so anzubringen, dass der Druckknopf 
        eine Höhe von 1400 mm ( + / - 200 mm ) über dem Fußboden hat. Die Anschluss- und 
        Wartungsarbeiten am Hauptmelder sind  ausschließlich  von der  Stadt Heilbronn                                                    
        sowie von der Stadt Heilbronn -beauftragten Dritten- durchzuführen. 
            
4.2   Der  Zugang  zur  Übertragungseinrichtung zur Störungsbeseitigung 
        durch die Stadt Heilbronn sowie von der Stadt Heilbronn -beauftragten  
        Dritten- muss jederzeit gewährleistet sein.=

 
 
5.  Brandmelderzentrale ( BMZ ) 
 
5.1. Die  Brandmelderzentrale ist   so  anzubringen,  dass sich  die  Bedien-  und  Anzeige-  
       teile  nicht  höher als 1800 mm  und  nicht  tiefer  als  500 mm –  in   Wandschränken     
       zwischen 800 mm und 1800 mm – über dem Fußboden befinden. Alle Anzeigen müs-                                       
       sen eindeutig erkennbar und gut ablesbar sein. 
 
5.2. Die Anzeige der Meldergruppen sind mit der Meldergruppen- Nr. zu versehen. Ein Hin- 
       weis auf einen Raum oder Gebäudeteil bzw. Art und Anzahl der Melder kann hinzuge- 
       fügt werden: 
 
       z. B.          Meldergruppe  14 

                EDV- Raum  1. OG 
                13 I- Melder 
                                                                

5.3. Brandmelderzentralen mit nur einem einzeiligen  Display  müssen  einen  Hinweis  auf 
        weitere ausgelöste Meldergruppen durch ein Meldergruppenanzeigetableau ( pro Mel- 
        dergruppe eine Anzeige ) haben. 
 
5.4. Die stufenweise Aufschaltung mehrerer  Brandmelderzentralen  an  gleichen  oder  ver- 
       schiedenen  Standorten  als sog.  Unterzentralen, ist nur im Ausnahmefall  nach  Ab- 
       sprache mit der Feuerwehr möglich. 
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5.5. Brandmelderzentralen, die beim Auslösen eines Nebenmelders   Lautsprecheranlagen, 
       Klimaanlagen, Datenverarbeitungsanlagen usw. ansteuern  oder  abschalten , sind  mit 
       einem Revisionsschalter zu versehen. Die Schaltung „Revision“ ist optisch anzuzeigen. 
 
5.6. Brandmelderzentralen, die ausschließlich zur Steuerung von stationären Löschanlagen 
       verwendet werden, dürfen  den  Hauptmelder  nicht  auslösen. Sie  sind  als  solche  zu 
       kennzeichnen und werden von der Feuerwehr nicht bedient. 
 
5.7. An der Brandmelderzentrale ist ein Hinweisschild mit Namen und Telefonnummer 
       eines für die Brandmeldeanlage Verantwortlichen des Betriebes anzubringen. 
       Beim Anschluss der Anlage müssen der Feuerwehr die Namen, Adressen sowie die 
       Erreichbarkeit bei Tag und Nacht (Telefonnummern) von 4 Betriebsangehörigen, die 
       im  Bedarfsfall  erreichbar und schnellst möglichst vor Ort kommen können, übergeben 
       werden. 
       Der Betreiber der Anlage ist für die ständige Aktualisierung der Namen, Adressen und 
       der Erreichbarkeit verantwortlich und hat diese bei Änderungen unverzüglich der  
       Feuerwehr schriftlich mitzuteilen.  
 
 
6. Feuerwehrbedienfeld (FBF) 
 
6.1. Das Feuerwehrbedienfeld ist in einer Höhe von 1600 mm  ( + 100 mm / - 200 mm ) an- 
        zubringen ( gemessen zwischen Fußboden und Mitte Bedienfeld ) . 
  
6.2. Bedienfeld und Brandmelderzentrale müssen in der Regel vom gleichen Standort  aus 
       bedient und  eingesehen  werden können. 
 
6.3. Für jede Brandmelderzentrale ( auch Unterzentrale ) ist ein Feuerwehrbedienfeld vorzu- 
       sehen. 
 
6.4. In das Feuerwehrbedienfeld wird ein Halbzylinder mit Feuerwehrschließung durch die 
       Feuerwehr Heilbronn bei der Abnahme eingebaut. 
        
 
7. Meldergruppenpläne 
 
7.1. Unmittelbar neben der Brandmelderzentrale sind gut sichtbar und stets griffbereit Pläne 
       von jeder Meldergruppe diebstahlsicher zu hinterlegen. Sie können in  einem  nicht  ab- 
       schließbarem Schrank untergebracht werden. Der Schrank ist entsprechend  zu  kenn-     
       zeichnen.  
 
7.2. Die Pläne können in Form eines Buches oder als Karten - bei größeren Objekten in DIN  
       A 3, bei kleineren, übersichtlichen Objekten DIN A 4 - vorliegen. Ein Buch soll nicht 
       mehr als 50 Pläne beinhalten. Sind mehrere  Bücher  erforderlich, sind  sie  auf der  
       Vorderseite und auf dem Buchrücken mit der Angabe der Meldergruppen zu 
       beschriften.        
 
7.3. Die Pläne sind durch eine Klarsichtfolie oder entsprechende Beschichtung 
      (Laminierung) zu schützen. 
 
7.4. Pro Meldergruppe ist ein zweischichtiger Plan zu  erstellen. Jeder  Plan  muss 
      folgende Angaben enthalten (siehe auch Muster im Anhang):  
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      Vorderseite des Blattes bzw. der Karte:                     z.B.: 
 
       Meldergruppennummer                                               6 
 
       Geschoss                                                                       1. OG 
 
       Raum / Nutzung                                                            EDV - Raum 
 
       Art und Anzahl der Melder                                           6 Ionisationsmelder 
 
       Einbauort der Melder                                                   in Zwischendecke  
 
       Übersichtsplan des Gesamtobjektes mit Standort der  Brandmelderzentrale  und 
       angrenzenden  Verkehrswegen ( Anfahrt für die Feuerwehr ) mit Straßenbezeichnung, 
       Maßstabsleiste und Nordpfeil. 
 
       Im Übersichtsplan ist der Einsatzweg der Feuerwehr bis zur Auslösestelle bzw. bei Aus- 
       lösestellen in einem anderen Geschoss als die Brandmelderzentrale, der Weg bis zu 
       einem Treppenraum mit Pfeilen einzuzeichnen. Der durch die Meldergruppe 
       überwachte Bereich ist zu umranden.     
 
       Rückseite des Blattes bzw. der Karte:                        z.B.: 
 
       Meldergruppennummer                                               6 
 
       Geschoss                                                                       1. OG 
 
       Raum / Nutzung EDV – Raum 
 
       Art und Anzahl der Melder                                           6 Ionisationsmelder 
 
       Einbauort der Melder                                                   in Zwischendecke 
 
       Grundrissplan des durch die Meldergruppe überwachten Bereiches und den Laufweg  
       der Feuerwehr bis zur ausgelösten Stelle. 
 
7.5. Für die Meldergruppenpläne sind die in der DIN 14095 festgelegten graphischen    
       Symbole und Farben zu verwenden. 
 
 
8. Brandmelder 
 
 
8.1   Nichtautomatische Brandmelder (Handmelder) 
 
8.1.1 Rote Meldergehäuse mit der Aufschrift oder dem Symbol „Feuerwehr“ dürfen  nur 
         dann  verwendet werden, wenn bei Betätigung  des  Melders  unmittelbar über  eine 
         Übertragungseinrichtung die Feuerwehr verständigt wird. 
 
8.1.2 Die  Melder  sind  mit der Meldergruppen- und der Meldernummer zu beschriften ( z.B. 
          6 / 1, 6 / 2 usw. ) . Die Beschriftung soll auf dem  Bedienungsschild  hinter  der  Glas- 
          scheibe angebracht sein. 
 
8.1.3 Nichtautomatische und automatische Melder  dürfen  nicht  auf eine Meldergruppe ge- 
         schaltet werden. 
 
8.1.4 In Treppenräumen dürfen vom EG aufwärts maximal 3 Melder und in Untergeschossen 
         jeweils nur ein Melder auf eine  Meldergruppe geschaltet werden 
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          ( Brandmeldeanlagen mit Einzelmelderanzeige an  der  Brandmelderzentrale sind  
          hiervon ausgenommen ) . 
 
8.1.5  Beim Abschalten der Brandmeldeanlage  zu  Revisionsarbeiten  sind  die  Melder  mit 
          einem „Außer Betrieb“ Schild zu kennzeichnen. 
 
8.1.6 Steuerkästen wie z.B.  - Handauslösungen von Löschanlagen 
                                             - Austaster  für Stromversorgungen, Lüftungsanlagen usw. 
                                             - Rauchabzugsansteuerungen 

 
          sind im Klartext zu beschriften und dürfen mit Handmeldern nicht verwechselt 
          werden können. Eine rote Farbgebung ist nicht gestattet. 
 
 
8.2.   Automatische Brandmelder 
 
8.2.1 Automatische Melder sind so einzubauen, dass Fehlalarme vermieden werden.  
         Gegebenenfalls sind sie in Zweimeldergruppenabhängigkeit zu schalten.  
 
8.2.2 Die Melder sind mit ihrer  Meldergruppen-  und  Meldernummer  zu  beschriften  (z.B.  
         12 / 1, 12 / 2 usw.) . Die  Größe  und  Farbgebung  sind  der   jeweiligen  Raumhöhe  
          anzupassen, so dass die Beschriftung  leicht und sicher  abgelesen  werden  kann.  
 
8.2.3 Sichtbar und nicht sichtbar montierte Melder dürfen nicht auf  eine  Meldergruppe  ge- 
         schaltet werden.  
 
8.2.4 Werden Melder einer Meldergruppe in verschiedenen Räumen installiert, so sind über 
          den Zugangstüren zu jedem Raum Individualanzeigen nach DIN 14623 anzubringen. 
          Die Individualanzeige muss den ausgelösten Zustand eines oder mehrerer  Melder  in 
          dem Raum anzeigen. Sie ist mit der / den Meldergruppen- und Meldernummer(n) zu 
          beschriften (bei Brandmeldeanlagen mit Einzelmelderanzeige  an der  Brandmelder- 
          zentrale kann auf die Anzeige verzichtet werden) . 
 
8.2.5 Automatische Melder, deren Ruhezustand  mit  rotem  Blink- oder Dauerlicht  gekenn- 
         zeichnet sind, sind unzulässig. 
 
8.2.6 Nicht sichtbar angebrachte Melder sind wie folgt zu kennzeichnen: 
 
          In Zwischendecken: 
          Kennzeichnung der jeweiligen Deckenplatte, hinter welcher  der  Melder  montiert  ist, 
          mit einem Orientierungsschild nach DIN 14623 und einer Anzeige, die den ausgelös- 
          ten Zustand anzeigt. Das Schild ist mit einer Meldergruppen- und  Meldernummer  zu 
          beschriften (Bei Brandmeldeanlagen mit Einzelmelderanzeige an  der  Brandmelder- 
          zentrale kann auf die Anzeige verzichtet werden) . 
 
          In Lüftungskanälen: 
          Gleiche Kennzeichnung wie in der Zwischendecke. In Ausnahmefällen  kann  die  An- 
          zeige des ausgelösten Zustandes an anderer, geeigneter Stelle  angebracht  werden. 
          Die Anzeige ist mit der Meldergruppen- und Meldernummer zu beschriften. 
 
          In Doppelböden: 
          Die Bodenplatten sind deutlich sichtbar zu kennzeichnen. Zusätzlich ist im Melder- 
          bereich neben der Zugangstüre ein Lageplan  den einzelnen Melder seitenrichtig 
          anzubringen. Der Lageplan soll den Grundriß des Raumes darstellen.  
          Jeder Melder ist auf dem Lageplan einzuzeichnen und mit Meldergruppen- und  
          Meldernummer zu beschriften. Bei Brandmeldeanlagen mit Einzelmelderanzeige an 
          der Brandmelderzentrale kann auf den Lageplan verzichtet werden. 
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8.2.7 Bei  eingeschränkter  Sichtbarkeit  von  Meldern  durch  Einbauten z.B. von  Lüftungs- 
         oder Versorgungsleitungen ist der Melder durch ein rotes, an einer  Kette  abgehäng- 
         tes Schild zu kennzeichnen. Das Schild ist mit  der  Meldergruppen- und  Meldernum- 
         mer zu beschriften. 
 
 
8.2.8 Bei Meldern in Zwischendecken, Doppelböden  oder  Lüftungskanälen  ist  im  jeweil- 
         Raum oder an anderer geeigneten Stelle das zum Heben oder Öffnen der Platten ge- 
         eignete  Gerät ( wie  Bodenheber, Haken, Spezialschlüssel  usw. ) diebstahlsicher  zu 
         deponieren. Das Gerät darf nur von der Feuerwehr benutzt werden und ist entsprech- 
         end zu  kennzeichnen. Zur Überprüfung von ausgelösten  Meldern  in  der  Zwischen- 
         decke ist eine Leiter an geeigneter Stelle bereitzuhalten. 
 
8.2.9 Melder in Zwischendecken, Doppelböden und Lüftungskanälen sind jeweils auf  eine 
         eigene Meldergruppe zu schalten. 
 
 
9.   Selbsttätige Löschanlagen 
=
9.1.  Werden auf die  Brandmeldeanlage  selbsttätige  Löschanlagen ( z.B. Sprinkleranla- 
        gen ) aufgeschaltet, ist für jede Löschgruppe eine eigene Meldergruppe vorzusehen. 
 
9.2.  Bei Sprinkleranlagen ist der Weg von der Anlaufstelle der Feuerwehr (BMA) bis zur 
        Sprinklerzentrale mit Hinweisschildern zu beschriften. 

 
9.3.  An jedem Alarmventil ist ein Hinweisschild mit 
  
          Sprinklergruppen-Nummer                                  z.B.            Sprinkler Gr. 1 
 
          Meldergruppen-Nummer                                                       Meldergruppe 26 
 
          und Schutzbereich                                                                 1.UG Garage 
 
          anzubringen. 
 
 
10.   Akustische Warneinrichtungen 
 

   Alle  akustischen Warneinrichtungen  (z.B. Starktonhörner, Hupen, Lautsprecher-                        
   durchsagen) müssen mit dem Taster „Akustische Signale ab“  des  Feuerwehrbe-  
   dienfelds abzuschalten sein. 
 

11.   Instandhaltung Brandmeldeanlage 
 
11.1. Brandmeldeanlagen müssen im Hinblick auf die ständige Funktionsbereitschaft 

und zum Schutz vor Fehlalarmen regelmäßig gemäß DIN 14675 bzw. DIN EN 54 
instand gehalten werden. 

 
11.2. Es ist sicherzustellen, dass eine Störungsbeseitigung rund um die  Uhr in  einem 
         angemessenen  Zeitraum  durch  eine Fachfirma  oder  anderes  geschultes  
         Personal durchgeführt werden kann. 
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12.     Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) 
 
 
12.1 Allgemeines 
  
12.1.1 Ein  Feuerwehrschlüsseldepot ist vorzusehen. Es dürfen nur FSD verwendet werden,  
            die den Richtlinien für mechanische Sicherheitseinrichtungen des Verbandes der 
            Schadenversicherer  entsprechen. Der  Einbau des FSD hat gemäß diesen Richt- 
            linien in unmittelbarer Nähe des Zugangs zur Anlaufstelle der Feuerwehr in  einer  
            Höhe von 1400 mm ( + / - 200 mm ) über  dem  Fußboden zu erfolgen. 
 
12.1.2 Die Innentüre des FSD muss für eine Aufnahme eines Halbzylinders der  Feuerwehr- 
           schließung geeignet sein. Bei der Abnahme der BMA wird ein Halbzylinder 
           in das Feuerwehrbedienfeld mit Feuerwehrschließung durch die Feuerwehr Heilbronn 
           eingebaut. 
 
12.1.3 Der Betrieb eines Feuerwehrschlüsseldepots  ist  nur  nach  Abschluss einer  Verein- 
           barung zwischen dem Betreiber und  der  Stadt  Heilbronn  möglich. Nach  Abschluss  
           dieser Vereinbarung erhält der Betreiber die  Anschlußgenehmigung  und  bekommt  
           von der Feuerwehr einen Halbzylinder mit Schließung Heilbronn eingebaut. Der form-           
           lose Antrag zum Betrieb eines FSD ist schriftlich an  die  Feuerwehr Heilbronn, Beet-       
           hovenstraße 29, 74074 Heilbronn zu richten. 
 
 
12.2  Objektschlüssel im Feuerwehrschlüsseldepot 
 

            Im FSD ist ein Generalhauptschlüssel des Objektes zu deponieren. Der hierfür 
            erforderliche Halbzylinder ist vom Eigentümer / Betreiber zu beschaffen und bei der  
            Abnahme der BMA durch die Feuerwehr Heilbronn bereit zu stellen. 
 
 
13.     Freischaltelement (FSE) 
 

An die Brandmeldezentrale muss ein Freischaltelement angeschlossen werden, um 
eine manuelle Auslösung der Brandmeldeanlage von außerhalb des Gebäudes durch 
die Feuerwehr zu gewährleisten. 
Das FSE muss den Richtlinien des VdS entsprechen und dementsprechend ange- 
schlossen und eingebaut werden.  

           Bei der Abnahme wird ein Halbzylinder mit Feuerwehrschließung durch die 
           Feuerwehr Heilbronn eingebaut. 

 
 

14.     Schließungen (siehe auch Punkte 6, 12.1, 12.2 und 13) 
 
           Zylinder für die Schließungen des Feuerwehrbedienfeldes (FBF), des 
           Freischaltelementes (FSE), die innere Tür des Feuerwehrschlüsseldepots (FSD)  
           oder eventuell des Feuerwehr-Informations-Zentrums (FIZ), sowie Schließungen /  
           Steuerungsschaltungen in Feuerwehraufzügen werden bei der Abnahme von der  
           Feuerwehr Heilbronn mitgebracht bzw. eingebaut. 
 
           Der Halbzylinder mit der Schließung des Generalhauptschlüssels muss vom 
           Eigentümer am Tag der Abnahme der Feuerwehr bereit gestellt werden. 
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15.     Wartungsvertrag 
 

Bei Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage muss ein Wartungsvertrag abgeschlossen 
sein. 
Der Vertrag muss bei einer zertifizierten Fachfirma, die für das eingebaute System 
eine Zulassung hat, abgeschlossen werden. 
 
 

16.      Allgemeine Hinweise 
 
 
16.1.    Vor Beginn der Installationen ist die Anlaufstelle für die Feuerwehr und der Standort 

des Feuerwehrschlüsseldepots / des Freischaltelemets in Absprache mit der 
Feuerwehr festzulegen. 
 

16.2 Nicht erfüllte Forderungen und Absprachen, die zur Beanstandung führen  und  das 
Anschließen verzögern, gehen nicht zu Lasten der Feuerwehr. 
 

16.3 Abweichungen von diesen Anschlußbedingungen können  nur  von  der  Feuerwehr  
genehmigt werden. 
 

16.4     Von allen Änderungen an der  Anlage, insbesondere  der  Erweiterung  von  Melder- 
            gruppen und Austausch der Brandmelderzentrale, ist die Feuerwehr  zu  untererich- 
            ten. 
 
16.5 Vor der Inbetriebnahme einer Brandmeldeanlage oder einer Erweiterung , bzw.  ei- 

nes Feuerwehrschlüsseldepots erfolgt immer eine Abnahme durch einen Beauftrag- 
ten der Feuerwehr Heilbronn. Bei dieser Abnahme muss ein Vertreter des Betreibers, 

           der Errichter der Anlage und - bei Bedarf - ein Vertreter des Hochbauamts der Stadt 
           Heilbronn Abteilung EL oder von der Stadt Heilbronn beauftragten Dritten anwesend 
           sein. 
 
16.6 Soweit von der Feuerwehr Heilbronn Leistungen erbracht werden, die nicht vom Um- 

fang des gültigen Anschließervertrages für private Brandmeldeanlagen abgedeckt 
sind, werden diese Leistungen nach dem Kostenverzeichnis der Satzung über die 
Kostenersatzpflicht für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Heilbronn in der jeweils 
gültigen Fassung abgerechnet. 
 

16. 7 Für Auskünfte und eventuellen Rückfragen  steht  ihnen  die  Feuerwehr  Heilbronn  
(Telefon Nr. 562100) jederzeit zur Verfügung. 
 
 

Die Feuerwehr behält sich vor, im Einzelfall abweichende Regelungen festzulegen, 
wenn feuerwehrtaktische oder technische Bedingungen dies erfordern. 
 
 

Stand: 13.Nov.2009 
 
 
 
 
Stadt Heilbronn      Heilbronn, 
 - Feuerwehr - 
Beethovenstr. 29 
74074 Heilbronn 
 

Tel.: 07131-56-2954 oder 2116      
Fax.: 07131-56-2107 
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Abnahmeprotokoll für Brandmeldeanlagen 
=
=

 

neue Anlage 
 

Erweiterung  erneuerte Anlage 
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e~ìéíãÉäÇÉê=kêK= _ê~åÇãÉäÇÉêJwÉåíê~äÉ=

==
=
=================================================================================

=
a~íìã=ÇÉê=fåÄÉíêáÉÄå~ÜãÉ= a~íìã=ÇÉê=^ìÑëÅÜ~äíìåÖ=

NK=qóé=ÇÉê=_ê~åÇãÉäÇÉêJwÉåíê~äÉW= ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||====

OK=^åò~Üä=ÇÉê=jÉäÇÉêÖêìééÉå=áåëÖÉë~ãíW= ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||====

===Ç~îçå=åáÅÜí~ìíçã~íáëÅÜÉ=jÉäÇÉêÖêìééÉåW= ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||====

===~ìíçã~íáëÅÜÉ=jÉäÇÉêÖêìééÉåW= ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||====

===dêìééÉå=îçå=~ìíçã~íáëÅÜÉå=i∏ëÅÜ~åä~ÖÉåW= ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||====

PK=sçêÜ~åÇÉåÉ=báåêáÅÜíìåÖÉå=W=

==== =cÉìÉêïÉÜêJfåÑçêã~íáçåëJwÉåíêìã=EcfwF=

==== =cÉìÉêïÉÜêJ=^åòÉáÖÉJ=q~ÄäÉ~ì=Ec^qF======

==== =cÉìÉêïÉÜêÄÉÇáÉåÑÉäÇ=Ec_cF======

==== =cêÉáëÅÜ~äíÉäÉãÉåí=EcpbF=

==== =cÉìÉêïÉÜêëÅÜäΩëëÉäÇÉéçí=EcpaF=============

==== =iáåáÉåÄìÅÜLiáåáÉåâ~êíÉå===================

==== =^ÄÖÉëÅÜäçëëÉåÉê=t~êíìåÖëîÉêíê~Ö===========

==== =p~Äçí~ÖÉ~ä~êã=~ìÑÖÉëÅÜ~äíÉí=ÄÉá=KKKKKKKKKKKKKK========

==== =eìéÉå=LpáêÉåÉå==== =_äáíòäÉìÅÜíÉEåF=

==== =bi^== ~ìíçã~íáëÅÜ== ã~åìÉää=========== =_ÉíêáÉÄëÄìÅÜ=ÄÉá=_jw=îçêÜ~åÇÉå==============

==== ==^Äå~ÜãÉ=ÇìêÅÜ=p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉå=ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí=== =à~== =åÉáå=

====
pçåëíáÖÉëWpçåëíáÖÉëWpçåëíáÖÉëWpçåëíáÖÉëW====
=
==== =iÉáíÉê=ÑΩê=råíÉêÇÉÅâÉåãÉäÇÉê=ÄÉá=_jw=L=cfw=îçêÜ~åÇÉå======= =à~==== =åÉáå== =åáÅÜí=å∏íáÖ=
=====
==== =_çÇÉåÜÉÄÉê=ÑΩê=póëíÉãÄ∏ÇÉå=~å=ÇÉê=_jw=L=cfw=ÜáåíÉêäÉÖí=== =à~==== =åÉáå== =åáÅÜí=å∏íáÖ=
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j®åÖÉäWj®åÖÉäWj®åÖÉäWj®åÖÉäW=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
aÉê=cÉìÉêïÉÜê=ãΩëëÉå=åçÅÜ=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉ=råíÉêä~ÖÉå=å~ÅÜÖÉêÉáÅÜí=ïÉêÇÉåWaÉê=cÉìÉêïÉÜê=ãΩëëÉå=åçÅÜ=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉ=råíÉêä~ÖÉå=å~ÅÜÖÉêÉáÅÜí=ïÉêÇÉåWaÉê=cÉìÉêïÉÜê=ãΩëëÉå=åçÅÜ=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉ=råíÉêä~ÖÉå=å~ÅÜÖÉêÉáÅÜí=ïÉêÇÉåWaÉê=cÉìÉêïÉÜê=ãΩëëÉå=åçÅÜ=å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉ=råíÉêä~ÖÉå=å~ÅÜÖÉêÉáÅÜí=ïÉêÇÉåW====
=

=hçéáÉ=^Äå~ÜãÉéêçíçâçää=ÉáåÉë=p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉå=å~ÅÜ=¬=N=ÇÉê=_~ìpsl=
=

=hçéáÉ=bêêáÅÜíÉêÄÉëÅÜÉáåáÖìåÖ=
=

=hçéáÉ=ÉáåÉë=~ÄÖÉëÅÜäçëëÉåÉå=t~êíìåÖëîÉêíê~ÖÉë==========
=

=
=

=
=
=
=
aáÉ=çÄÉå=ÖÉå~ååíÉå=j®åÖÉä=ëáåÇ=ìãÖÉÜÉåÇ=òì=ÄÉëÉáíáÖÉå=ìåÇ=ÇÉê=cÉìÉêïÉÜê=eÉáäÄêçåå=ëÅÜêáÑíäáÅÜ=ãáíòìíÉáäÉåKaáÉ=çÄÉå=ÖÉå~ååíÉå=j®åÖÉä=ëáåÇ=ìãÖÉÜÉåÇ=òì=ÄÉëÉáíáÖÉå=ìåÇ=ÇÉê=cÉìÉêïÉÜê=eÉáäÄêçåå=ëÅÜêáÑíäáÅÜ=ãáíòìíÉáäÉåKaáÉ=çÄÉå=ÖÉå~ååíÉå=j®åÖÉä=ëáåÇ=ìãÖÉÜÉåÇ=òì=ÄÉëÉáíáÖÉå=ìåÇ=ÇÉê=cÉìÉêïÉÜê=eÉáäÄêçåå=ëÅÜêáÑíäáÅÜ=ãáíòìíÉáäÉåKaáÉ=çÄÉå=ÖÉå~ååíÉå=j®åÖÉä=ëáåÇ=ìãÖÉÜÉåÇ=òì=ÄÉëÉáíáÖÉå=ìåÇ=ÇÉê=cÉìÉêïÉÜê=eÉáäÄêçåå=ëÅÜêáÑíäáÅÜ=ãáíòìíÉáäÉåK====
====
cÉÜäÉåÇÉ=_ÉëÅÜÉáåáÖìåÖÉå=L=mêçíçâçääÉ=ëáåÇ=Äáë=òìã=KKKKcÉÜäÉåÇÉ=_ÉëÅÜÉáåáÖìåÖÉå=L=mêçíçâçääÉ=ëáåÇ=Äáë=òìã=KKKKcÉÜäÉåÇÉ=_ÉëÅÜÉáåáÖìåÖÉå=L=mêçíçâçääÉ=ëáåÇ=Äáë=òìã=KKKKcÉÜäÉåÇÉ=_ÉëÅÜÉáåáÖìåÖÉå=L=mêçíçâçääÉ=ëáåÇ=Äáë=òìã=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ÇÉê=cÉìÉêïÉÜê=eÉáäÄêçåå=îçêòìäÉÖÉåK===============KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ÇÉê=cÉìÉêïÉÜê=eÉáäÄêçåå=îçêòìäÉÖÉåK===============KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ÇÉê=cÉìÉêïÉÜê=eÉáäÄêçåå=îçêòìäÉÖÉåK===============KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ÇÉê=cÉìÉêïÉÜê=eÉáäÄêçåå=îçêòìäÉÖÉåK===================
=
aáÉëÉ=^Äå~ÜãÉ=ÄÉáåÜ~äíÉí=åìê=ÇáÉ=§ÄÉêéêΩÑìåÖ=ÇÉê=ÑÉìÉêïÉÜêíÉÅÜåáëÅÜÉå=^åëÅÜäìëëÄÉÇáåÖìåÖÉåK==
báåÉ=§ÄÉêéêΩÑìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=q§s=çÇÉê=ÇÉå=sÉêÄ~åÇ=ÇÉê=pÅÜ~ÇÉåîÉêëáÅÜÉêÉê=EsÇpF=ïáêÇ=ÜáÉêîçå=åáÅÜí=
ÄÉêΩÜêíK=
=
qÉÅÜåáëÅÜÉ=ûåÇÉêìåÖÉå=~å=ÇÉê=_j^=å~ÅÜ=ÇÉê=^Äå~ÜãÉ=ëáåÇ=ÇÉê=cÉìÉêïÉÜê=eÉáäÄêçåå=ãáíòìíÉáäÉå=ìåÇ=
ÄÉÇΩêÑÉå=ÉáåÉê=wìJ=ÄòïK=^ÄëíáããìåÖK=
=
=
=
=
=
=
áK^K||||||||||||||||||||====||||||||||||||||||||||||====|||||||||||||||||||||||=
===EcÉìÉêïÉÜê=eÉáäÄêçååF=========E_ÉíêÉáÄÉêF=================EbêêáÅÜíÉêF=
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Muster für Meldergruppenpläne gemäß DIN 14675 Anhang K - Vorderseite -=
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Muster für Meldergruppenpläne gemäß DIN 14675 Anhang K - Rückseite - 
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Der kostenlose Download von über 250 TAB´s (technis che Anschluss-
bedingungen für Brandmeldeanlagen) wird Ihnen zur V erfügung gestellt von: 
 
 
Unternehmensberatung Wenzel 
Beratung und Zertifizierung DIN 14675 
Dipl.-Ing. Stephan Wenzel 
Flößerstr. 22 
76571 Gaggenau 
 
Tel.: 0700 346 14675 
Fax: 0700 346 14675 
www.DIN-14675.de 
info@DIN-14675.de 
 
 
 
Jede TAB erhalten Sie inhaltlich und sachlich komplett unverändert, lediglich diese 
beiden Infoseiten wurden angehängt. 
 
 

 



FAX an: 0700 / 346 14675 
 

Unternehmensberatung Wenzel 
Dipl.-Ing. Stephan Wenzel 
Flößerstr. 22,  76571 Gaggenau 
Telefon: 0700 / 346 14675 
E-Mail: info@DIN-14675.de   Internet: www.DIN-14675.de  
 
 
� Angebot Beratung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675 

 
� Angebot Zertifizierung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675 

 
� Newsletter DIN 14675 

 
� geänderte/neue TAB verfügbar: 
 

   

 

 
� Ich suche eine individuelle Lösung und bitte um Rückruf.  
 

 

Ort/Datum: __________________________ Stempel/Unterschrift: ___________________________ 
 
 
 
 

Firma:   

   

Abteilung   

Ansprechpartner    

Straße   

PLZ, Ort   

Telefon   

Fax   

E-Mail   

Homepage   
 
 




